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Verwaltungsgemeinschaft
Amtliche Mitteilungen

Die Gemeinden Limbach und Fahrenbach informieren umfang-
reich und zeitnah auf Ihren Homepages www.limbach.de und 
www.fahrenbach.de über die aktuellen Entwicklungen!

Aktuelles im Zusammenhang mit dem Virus COVID-19:
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, nachdem viele Unterverord-
nungen aktualisiert wurden, möchte die Landesregierung auch der 
Kultur, insbesondere den Clubs und Diskotheken im Land eine Öff-
nungsperspektive bieten. Die Einrichtungen dürfen Gäste empfan-
gen, wenn vor allem die Lüftung gegeben ist und es gilt 3 G, wobei 
die Testung hier eine PCR Testung vorsieht. Näheres sehen Sie unter 
der Homepage des Sozialministeriums und fragen Sie bitte in der 
entsprechenden Lokalität nach. Auftretende Fragen rund um das 
Virus und seine Folgen beantwortet weiter das Bürgertelefon beim 
Landratsamt. Im Übrigen verweisen wir auf das Angebot auf unse-
rer jeweiligen Homepage. Bleiben Sie mit Blick auf bundesweit wei-
ter steigenden Infektionszahlen achtsam und gesund!
Herzlichst die Bürgermeisterämter Fahrenbach und Limbach
Regelungen für Reiserückkehrer bei der Einreise:
Seit 30. Juli gilt über die Coronavirus-Einreiseverordnung – Coro-
naEinreiseV folgende Regelungen:
Ab 1. August 2021 müssen alle nicht geimpften oder genesene Ein-
reisenden ab 12 Jahren ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen 
können. 
Bei Einreisen aus einem Virusvariantengebiet müssen auch Geimpf-
te und Genesene ein aktuelles negatives Testergebnis nachweisen.
Grundsätzlich gilt weiterhin, dass Sie sich nach der Einreise nach 
Deutschland aus einem Risikogebiet abzusondern haben. Die Länge 
der Absonderung richtet sich nach dem konkreten Risikogebiet, aus 
dem Sie einreisen, und dessen Einstufung zum Einreisetag. Es gilt:
Hochrisikogebiet: (nicht aber Virusvariantengebiet):
Die Quarantäne endet vorzeitig, wenn ein negatives Testergebnis, 
ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis über das Einrei-
seportal (www.einreiseanmeldung.de) übermittelt wird. Im Falle 
eines Tests, darf die Testung allerdings frühestens 5 Tage nach der 
Einreise erfolgen.
Für Kinder unter 12 Jahren endet die Quarantäne auch ohne Nach-
weis 5 Tage nach der Einreise (statt 10 Tagen).
Virusvariantengebiet: Absonderung gilt für volle 14 Tage. 
Über Test-, Genesenen- oder Impfnachweis müssen nur diejeni-
gen verfügen, die 12 Jahre und älter sind. Wird ein Virusvarianten-
gebiet nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland und 
während der Absonderungszeit herabgestuft, das heißt zum Bei-
spiel vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet oder vom 
Hochinzidenzgebiet zum einfachen Risikogebiet, gelten ab Wirk-
samwerden der neuen Einstufung die jeweiligen Regelungen für die 
neue Einstufung für die Beendigung der Absonderung. Für den Fall 
der „Entlistung“ eines Risikogebiets während der Absonderungs-
zeit in Deutschland gilt: Die Absonderung endet unmittelbar, wenn 
das betroffene Risikogebiet nach der Einreise in die Bundesrepub-
lik Deutschland und vor Ablauf des Absonderungszeitraums nicht 
mehr als Risikogebiet eingestuft wird. Die Pflicht zur Absonderung 
nach einer Einreise gilt bis zum 30.09.2021.
Weitere Informationen, insbesondere für Geimpfte und Genesene, 
stellt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website unter 
Aufgrund der zunehmenden Reiseaktivitäten und im Hinblick auf 
die Ausbreitung der Delta-Variante empfiehlt das Sozialministeri-
um allen Rückkehrern, sich freiwillig testen zu lassen.  
Die Einreiseanmeldung (unter www.einreiseanmeldung.de) ist zu 
tätigen. Reisende im Luftverkehr oder nach Voraufenthalt in einem 
Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet müssen sich schon vor 
der Abreise testen lassen und müssen dem Beförderer, beispielswei-
se der Fluggesellschaft, ein negatives Testergebnis vorlegen (außer 
bei Virusvariantengebieten, wo grundsätzlich ein Beförderungs-
verbot gilt und die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachwei-
ses nicht ausreicht). Auch bei der Einreisekontrolle in Deutschland 
durch die Bundespolizei kann der Nachweis verlangt werden. 
Der Testnachweis muss sich jeweils auf einen Test beziehen, der ma-
ximal 48 Stunden (bei Antigen-Tests) oder 72 Stunden (PCR) zu-
rückliegt. Für die Berechnung dieser Zeiträume ist der Zeitpunkt 
der Einreise maßgeblich. Bei Virusvariantengebieten verkürzt sich 
die Frist bei Antigen-Tests auf 24 Stunden. 

Die Liste des Robert-Koch-Instituts zu Risikogebieten finden Sie 
hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coro-
navirus/Risikogebiete_neu.html 
FAQ zur Einreise: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html 
Ein besonderes Augenmerk:
Die Gemeinden in ihrer Funktion als Ortspolizeibehörde unter-
stützen durch Priorisierung bei SARS-CoV-2 positiv getesteten Per-
sonen mit Reiseanamnese Indien die Kontaktpersonenermittlung. 
Bei Verdacht auf das Vorliegen der Indischen Variante (z.B. Rei-
seanamnese Indien) wird die Absonderung sowohl der positiv ge-
testeten Person, als auch der engen Kontaktpersonen engmaschig 
überwacht. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Einhaltung der 
Quarantäne, als auch im Hinblick auf Symptomentwicklung. Bei 
Bestätigung der Indischen Variante ist die engmaschige Überwa-
chung bis zum Ende der Isolation des Falls und der Quarantäne der 
Kontaktpersonen fortzuführen.
Änderung CoronaVO Absonderung 
Die CoronaVO Absonderung in der geänderten Fassung wurde 
notverkündet. Damit sind weitere Erleichterungen insbesondere für 
Schülerinnen und Schüler sowie für Grundschul- und Kitakinder 
in Kraft getreten – verbunden mit einer gezielten Testung für mehr 
Sicherheit in Schule und Kita. 
Die Änderungen im Einzelnen:
o  Die Absonderungspflicht endet bei positiv getesteten Personen 

nun automatisch nach 14 Tagen, ohne dass die zuständige Behör-
de vorab zustimmen muss (Entlastung der Behörden).

o  Tritt in Pflegeheimen und Krankenhäusern ein positiver Fall auf, 
ordnet das Gesundheitsamt nur noch im Einzelfall an, dass auch 
geimpfte und genesene Personen in Quarantäne müssen.

o  bei weiterführenden Schulen entfallen bei einem positiven Fall in 
der Klasse die Quarantäne der Mitschülerinnen und Mitschüler, 
wenn diese für einen Zeitraum von fünf Schultagen negativ auf 
das Coronavirus getestet werden. Genesene und geimpfte Schüler 
müssen nicht getestet werden.  

o  bei Grundschulen und Kitas kann bei einem positiven Fall in der 
Betreuungsgruppe die Quarantäne von Kindern entfallen, wenn 
diese einmalig negativ getestet werden. Immunisierte Kinder sind 
von der Testung ausgenommen. 

o  Diese Testmöglichkeiten in Schulen und Kitas gelten nicht, wenn 
beim Primärfall eine besorgniserregende Virusvariante des Coro-
navirus festgestellt wurde oder wenn die zuständige Behörde ein 
relevantes Ausbruchsgeschehen feststellt.

o  Die Testpflichten gelten nicht für immunisierte Personen sowie 
für Schülerinnen und Schüler oder Kinder sowie deren haushalt-
sangehörigen Personen, es sei denn beim Primärfall wurde eine 
besorgniserregende Virusvariante festgestellt.

Absonderung: 
Bitte informieren Sie sich hier tagesaktuell unter www.baden-wu-
erttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-co-
rona-verordnungen/coronavo-absonderung/.

http://www.limbach.de
http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.einreiseanmeldung.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
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Schulnachrichten
Schule am Schlossplatz in Limbach

Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2021/22
Erster Schultag für die Klassen 6-10
Das neue Schuljahr beginnt für unsere Schüler*innen der Klassen 
6-10 am Montag, 13. September 2021 um 8.15 Uhr und endet um 
13.15 Uhr.
Die Klassen 5 beginnen am Dienstag, den 14. September 2021 um 
8:15 Uhr mit einer kleinen Begrüßungsveranstaltung in der Sport-
halle der Schule am Schlossplatz in Limbach, zu der auch die Eltern 
herzlich eingeladen sind. 
Die Schüler*innen der Klassenstufe 6 haben ein kleines Programm 
für die Feier vorbereitet. Nach der Feier werden die Kinder der fünf-
ten Klassen von ihren neuen Lehrer*innen, Frau Steck und Herr 
Holzinger (Klasse 5 a) und Frau Blaß und Frau Emmerich (Klasse 
5b), in Empfang genommen.
Die erste Schulwoche verbringt die Klasse 5 ausschließlich mit ihren 
Klassenlehrer*innen und der Schulsozialarbeiterin, Frau Mächtlen.  
In der ersten Schulwoche findet für alle Schüler*innen kein Nach-
mittagsunterricht statt. Nachmittagsunterricht und Mensabetrieb 
starten voraussichtlich ab Dienstag, 21. September 2021
Im neuen Schuljahr können wir unsere Schüler*innen im neuen 
Schulhaus willkommen heißen. Die digitalen Tafeln sind bereits in-
stalliert und einsatzbereit, auch der Schulhof wird bis Anfang des 
Schuljahres fertig sein. Das neue Gebäude wird uns aufgrund ei-
nes modernen Lüftungssystems den Umgang mit den Hygienevor-
schriften erleichtern. 
Wir wünschen allen Familien einen guten Start ins neue Schul-
jahr und freuen uns sehr, alle Schüler*innen in den neuen Räu-
men unserer Schule begrüßen zu dürfen. 

Verschiedenes

Papierverbrauch senken – Rohstoff und CO2 einsparen
Abfallvermeidung auch beim Papier wichtig
Neckar-Odenwald-Kreis. Papier begegnet uns im Alltag andau-
ernd. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Die Nutzung ist ganz selbst-

verständlich. Doch auch beim Papier lohnt es sich, die verbrauch-
ten Mengen zu reduzieren. Denn trotz der zunehmenden Nutzung 
elektronischer Geräte, steigt der Papierverbrauch sogar noch an. 
Seit den 70er Jahren hat er sich etwa verdreifacht.
Weltweit werden über 400 Millionen Tonnen Papier hergestellt, ca. 
95 % davon aus Holz. In Deutschland werden pro Kopf und Jahr ca. 
240 Kg Papier, Pappe und Karton verbraucht, ein Spitzenplatz welt-
weit. Zwar wird viel Altpapier wieder eingesammelt und wiederver-
wertet - bis zu 60 % Altpapieranteil in der Papierherstellung - die 
Papierherstellung ist wegen des hohen Wasserverbrauchs von ca. 7 
Liter pro Kg Papier und des Energieaufwands von ca. 2,5 kWh pro 
Kg Papier dennoch eine Umweltbelastung. Ein Kilo Frischpapier 
verursacht somit in der Herstellung ca. ein Kilo CO2! Bei recycel-
tem Papier sind es im Vergleich dazu noch 0,7 Kg. Auch die Abwäs-
ser sind wegen ihrer Belastung durch Zellulose und verschiedener 
Chemikalien aufwendig zu reinigen.
Den eigenen Verbrauch zu hinterfragen und im Alltag zu senken, 
macht deshalb Sinn und ist nicht schwer. Die Tipps der KWiN dazu:
Sind wirklich alle Werbe-Prospekte nötig? Wenn nicht, hilft ein 
Aufkleber am Briefkasten „Bitte keine Werbung“, um unerwünschte 
Werbung zu vermeiden. Adressierte Werbeschreiben können ver-
mieden werden, indem man sich in der sog. „Robinson-Liste“ ein-
tragen läßt (www.robinsonliste.de). Zeitschriften und Bücher kön-
nen im Familien- oder Bekanntenkreis getauscht oder verschenkt 
werden. Für Bücher gibt es in etlichen Orten auch Bücherzellen, die 
öffentlich zugänglich sind. Weitergeben statt wegwerfen ist auch für 
andere Gebrauchsgegenstände gut geeignet, z. B. Aktenordner.
Dokumente, die elektronisch vorliegen, z.B. Berichte oder Ge-
brauchsanleitungen, müssen in den seltensten Fällen ausgedruckt 
werden, sondern können auf dem Tablet oder Computer gelesen 
werden und auch elektronisch, z.B. auf Festplatten, gespeichert wer-
den, hier auf Sicherungskopien achten. Auch Kontoauszüge benö-
tigt man nicht unbedingt auf Papier, diese können auf „digital“ um-
gestellt werden. Wenn das Ausdrucken sein muss, kann man die 
Druckereinstellungen zum Papiersparen nutzen. Das Papier beid-
seitig bedrucken, zwei Seiten verkleinert auf einer ausdrucken oder 
die Schrift verkleinern spart Papier! Fällt einmal ein Fehldruck an, 
kann die frei gebliebene Rückseite gut als Schmierpapier genutzt 
werden, z. B. als Einkaufszettel oder Notizzettel.
Die Küchenrolle ist ein liebgewonnenes Hilfsmittel im Haushalt ge-
worden. Vielfach kann diese aber durch waschbare Lappen ersetzt 
werden. Sehr gut eignen sich auch alte Geschirrtücher. 
Online-shoppen liegt voll im Trend. Die Versandkartons landen 
zumeist nach einmaligem Gebrauch im Abfall, bestenfalls in der 
blauen Tonne. Hier gibt es Einsparpotential, indem man sich mit 
Anderen zusammentut und mehrere kleine, einzelne Bestellungen 
zu einer größeren zusammenfasst. Manche Versandhändler haben 
auch schon Mehrweg-Versandboxen im Einsatz.
Papier, das nicht eingespart werden kann, sollte durch Recycling-
Papier, möglichst mit dem blauen Umweltengel ersetzt werden. Re-
cycling-Papier verbraucht 2-6 mal weniger Wasser und 3-4 mal we-
niger Energie als Papier aus Frischholz.
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, Rohstoff, Energie, CO2 
und Abfall einzusparen. Fallen dann doch Papierabfälle an, gehö-
ren diese in die Altpapiersammlung, im Neckar-Odenwald-Kreis 
also zur Bündelsammlung oder in die blaue Papiertonne. Das Alt-
papier darf nicht in Plastikbeuteln oder -säcken bereitgestellt. Auch 
in die blauen Altpapiertonnen darf es nur lose eingefüllt werden, 
und nicht in Plastikbeuteln. Nur so ist sichergestellt, dass das Papier 
wiederverwertet wird. Die KWiN ist unter 06281/906-0 oder www.
kwin-online.de/kontakt erreichbar.

Die VHS Mosbach startet ins neue Semester
Mosbach. Nach einer guten Resonanz auf die erstmals veranstalte-
te „Sommer-VHS“ startet die VHS Mosbach jetzt ins neue Herbst-
semester. Ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm steht 
für Interessierte bereit, das online unter www.vhs-mosbach.de ab-
rufbar ist. Auf ein gedrucktes Programmheft wurde pandemiebe-
dingt erneut verzichtet. Neben Online-Angeboten sind im Herbst-
semester verstärkt auch wieder Kurse und Seminare in Präsenz 
geplant. Für die Teilnahme an Veranstaltungen in Innenräumen gilt 

http://www.robinsonliste.de
http://www.kwin-online.de/kontakt
http://www.kwin-online.de/kontakt
http://www.vhs-mosbach.de
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jedoch die sogenannte 3G-Regel, das heißt die Teilnahme ist nur bei 
Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises oder eines negati-
ven Coronatests möglich.
Informationen und Anmeldungen bei der VHS Mosbach unter Te-
lefon 06261 9186600 oder unter www.vhs-mosbach.de. 

Mitgliederversammlung   
Bauernverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V.
Der Bauernverband NOK lädt ein zu den Mitgliederversammlun-
gen für die Jahre 2020 und 2021 am Freitag, 17.09.2021 um 20.00 
Uhr in die Maschinenhalle beim Vorsitzenden Albert Gramling, 
Dörnishof 1, 74747 Ravenstein-Merchingen. Das Hauptreferat hält 
Dr. Konrad Rühl, Leiter der Abteilung 2 - Landwirtschaft - im MLR 
Baden-Württemberg zum Thema „Aktuelles zur Gemeinsamen 
Agrarpolitik – zur Biodiversität – und zum Wasserschutz.
Bitte eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen, da keine Tische und 
Bänke aufgestellt werden, um den 1,5 m-Abstand einhalten zu 
können. Es gilt die „3-G-Regel“. Bitte Impfnachweis, Genesenen-
bescheinigung oder Testergebnis mitbringen. Für die Bewirtung 
ist bestens gesorgt.

DRK-Kreisversammlung am 01.10.2021
Am 01.10.2021 um 19 Uhr findet die diesjährige Kreisversammlung 
des DRK-Kreisverbands Mosbach e.V. in der Schwarzach-Halle in 
74869 Schwarzach statt. Hierzu sind alle Mitglieder herzlich einge-
laden. Tagesordnung Kreisversammlung am 01. Oktober 2021
  1. Begrüßung
  2. Grußworte
  3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten über die Jahre 2019/2020
  4. Bericht des Schatzmeisters
  5. Bericht des Wirtschaftsprüfers
  6. Beschluss der Jahresrechnung
  7. Entlastung des Präsidiums
  8. Wahl des Wirtschaftsprüfers
  9. Nachwahlen zum Präsidium
10. Wahl von Delegierten zur Landesversammlung 
11. Ehrungen

Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen nach 
neuem Konzept 
Einladung zur Online-Infoveranstaltung am 16.09.2021
Der Tageselternverein NOK e.V. bildet seit vielen Jahren in Zusam-
menarbeit mit dem Landratsamt Kindertagespflegepersonen aus, 
berät, vermittelt und begleitet sie und die Eltern der Tageskinder. 
Das flexible Angebot von Tageseltern ist nach wie vor sehr gefragt 
im Neckar-Odenwald-Kreis. Eltern, die eine zeitweise Betreuung für 
ihr Kind suchen, erwarten aber auch eine nach neuesten Standards 
ausgebildete Fachkraft. Die stetige Weiterentwicklung der Vorberei-
tung der angehenden Tagespflegepersonen auf diese wichtige Tätig-
keit ist daher ein Qualitätsmerkmal der Kindertagespflege. Erstma-
lig im Neckar-Odenwald-Kreis wird ab dem Herbst 2021 das vom 
Deutschen Jugendinstitut neu entwickelte Qualifizierungskonzept 
nach dem QHB (Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege) für 
Kindertagespflegepersonen umgesetzt. Im Umfang von insgesamt 
300 Unterrichtseinheiten (UE) werden die Rahmenbedingungen 
und pädagogischen Grundlagen der Kindertagespflege vermittelt. 
Neu an diesem Konzept ist der Fokus auf die Kompetenzorientie-
rung und Selbstreflexion der Teilnehmer*innen. Der Kurs findet 
vom 4. Oktober bis zum 26. November 2021 (ausgenommen sind 
die Herbstferien), von Montag bis Freitag, 9:00 - 13:10 Uhr statt. 
Im Januar 2022 geht es dann als Abendkurs mit je 2 Abenden pro 
Woche bis zu den Sommerferien tätigkeitsbegleitend weiter. 
Um allen Interessent*innen an diesem Kurs einen detaillierten 
Überblick über Voraussetzungen, Inhalte und den Ablauf der Qua-
lifizierung geben und mögliche Fragen klären zu können, lädt der 
Tageselternverein und das LRA NOK – Fachdienst Kindertagespfle-
ge - am 16. September um 18:30 Uhr zu einer Online-Informa-
tionsveranstaltung ein. 
Anmeldungen zur Veranstaltung/zum Kurs nimmt der Tageseltern-
verein NOK e.V. unter Tel. 06261/899928 oder unter tageselternver-
ein-nok@t-online.de entgegen.

Letzter großer LEADER-Projektaufruf
Es ist der letzte große Projektaufruf in der Region Neckartal-
Odenwald. 367.500 Euro EU-Gelder stehen für umsetzungsreife 
Projekte zur Verfügung. Bewerbungen können bis 20. Oktober 
eingereicht werden. 
Im LEADER-Programm der Region Neckartal-Odenwald aktiv ste-
hen 367.500 Euro EU-Gelder plus zusätzliche Gelder des Landes Ba-
den-Württemberg zur Verfügung. Der Fördersatz beträgt bis zu 60%. 
Gefördert werden können Existenzgründungen, Spiel-, Sport- und Be-
gegnungsstätten, touristische Investitionen, Angebote der Grundver-
sorgung und manch andere Idee. Die Projekte sollen die Lebensqualität 
erhöhen, ein attraktives Angebot für Einheimische und Gäste schaffen 
oder das Ehrenamt stärken. Eine Voraussetzung ist, dass die Projekte 
bereits umsetzungsreif, also durchgeplant und gut vorbereitet, sind. 
Anhand von festgelegten Bewertungskriterien wird der LEADER-Aus-
wahlausschuss am 16. November über die eingereichten Projektanträge 
beraten und entscheiden. Falls im Jahr 2022 auf Landesebene Gelder 
übrig sind, werden weitere Projektaufrufe folgen. Diese werden dann 
jedoch finanziell deutlich kleiner ausfallen. Wer jetzt zugreifen möchte, 
meldet sich bei der LEADER-Geschäftsstelle in Mosbach unter 06261-
841395. Weitere Informationen zum LEADER-Förderprogramm gibt 
es unter www.leader-neckartal-odenwald.de

Neckar-Odenwald-Tage.
Gesamtprogramm 
Kreisseniorentag, Donnerstag, 30. September 2021, 8.30 Uhr 
Mehrzweckhalle Sindolsheim 
Frauen- und Mädchentag, Freitag, 1. Oktober 2021, 18 Uhr 
Mehrzweckhalle Sindolsheim 
Kinder- und Familientag, Samstag, 9. Oktober 2021, 14 Uhr 
Mehrzweckhalle Sindolsheim 
Kreiserntedankfeier, Sonntag, 10. Oktober 2021, 10 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst, Mehrzweckhalle Sindolsheim 
Gesundheitstag, Donnerstag, 14. Oktober 2021, 9 Uhr 
Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden 
Historikertag, Freitag, 15. Oktober 2021, 14 Uhr 
Mehrzweckhalle Sindolsheim 

Kirchliche Nachrichten 
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

Prälat-Linus-Bopp-Platz 3, 74838 Limbach, Tel. 06287/244, pfarramt.limbach@kath-elf.de
Hauptstr. 38, 74864 Fahrenbach, Tel. 06267/245, pfarramt.fahrenbach@kath-elf.de
www.kath-elf.de
Gottesdienste vom 11./12.09. bis 17.09.2021
Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live
Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros, per SE-App, über unsere Homepage oder per Mail an anmel-
dung@kath-elf.de
Sonntag, 12.09. – 24. SONNTAG IM JAHRESKREIS – Welttag 
der sozialen Kommunikationsmittel
Elztal
Da (Sa)  18.00 Beichtgelegenheit
Da (Sa)  18.30 Messfeier 
Au 10.15 Wort-Gottes-Feier für Familien (Schulhof)
Ri 10.15 Ökumen. Gottesdienst
Da 14.00 Taufe 
Limbach
Bals (Sa)  18.00 Beichtgelegenheit
Bals (Sa)  18.30 Messfeier gleichzeitig Livestream
Krum 10.15 Messfeier 
Wag 14.00 Taufe 
Fahrenbach
Ro 10.15 Messfeier gleichzeitig Livestream 
Tr 11.30  Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Liedern und Texten für eine kurze persönliche 
Besinnung vor und nach dem Kommunionemp-
fang (bis 12.30 Uhr, ohne Anmeldung)

@ 19.30 Zoom-Impuls Mein Körper – ein Tempel?
Montag, 13.09. 
@ 18.30 Rosenkranz/Andacht im Livestream 
Lau 18.30 Fatima-Rosenkranz

http://www.vhs-mosbach.de
mailto:tageselternverein-nok@t-online.de
mailto:tageselternverein-nok@t-online.de
http://www.leader-neckartal-odenwald.de
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Dienstag, 14.09. 
Krum 18.00 Rosenkranz
 18.30 Messfeier mit Anbetung – Kollekte für die Pfarrcaritas
Tr 18.30 Messfeier gleichzeitig Livestream 
Mittwoch, 15.09. 
Au 18.30 Messfeier gleichzeitig Livestream 
Wag 18.30 Messfeier 
@ 20.00  Zoom-Impuls Bibliolog zu Psalm 103 „Lobe den 

Herrn meine Seele…“
Donnerstag, 16.09. 
Nb 18.30 Messfeier 
Ro 18.30 Messfeier gleichzeitig Livestream 
Freitag, 17.09. 
Mu 13.30 Trauung 
Lim 18.30 Messfeier 
Ri 18.30 Messfeier gleichzeitig Livestream 

Das Pfarrbüro Fahrenbach
ist vom 13.09. bis 01.10.2021 nur donnerstags von 16.30 Uhr bis 
18.30 Uhr besetzt.

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Gemeinderatssitzung
Am Montag, den 20. September 2021 um 19.00 Uhr findet in der 
Mehrzweckhalle in Limbach eine öffentliche Sitzung des Gemein-
derates statt. 
Die Bevölkerung wird hierzu eingeladen. 
Zur Beratung und Beschlussfassung ist folgende Tagesordnung vor-
gesehen:
I. Öffentlicher Teil - 19.00 Uhr
  1. Fragen aus der Bevölkerung
  2.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung 

des Gemeinderats
  3.  Um- und Erweiterungsbau Rathaus Limbach (Vorlagen-Nr.: 

51/2021), hier: Vorstellung des zu beauftragenden Architektur-
büros und Informationen zum aktuellen Projektstand

  4.  Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Gottesäcker Nord“, Orts-
teil   Limbach mit Änderung der 1. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB: 
(Vorlagen-Nr.: 52/2021):
a)  Behandlung der Anregungen der eingegangenen Stellung-

nahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Be-
hörden und der Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB (Abwägungsbeschluss)

b) Billigung des Bebauungsplanes
c) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

  5.  Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Alte Gärten-Sauwiese-
Friedhofweg“ im Bereich des Flst.Nr. 43 im Ortsteil Laudenberg 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB (Vorlagen-Nr.: 
53/2021)
a)  Behandlung der Anregungen der eingegangenen Stellung-

nahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Be-
hörden und der Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB (Abwägungsbeschluss)

b) Billigung der Teilaufhebung 
c)  Satzungsbeschluss über die Teilaufhebung gem. § 10 Abs. 1 

BauGB
  6.  Erlass von Kitabeiträgen und von Gebühren für die Verlässliche 

Grundschule (Vorlagen-Nr.: 54/2021)
  7.  Vergabe der Ingenieurleistungen für die Erschließung Ab-

rundungssatzung „Klosterstraße“ in Balsbach (Vorlagen-Nr.: 
55/2021)

  8.  Geplante Flurneuordnung Limbach-Wagenschwend (Multiweg 
Triebäcker) (Vorlagen-Nr.: 56/2021), hier: U.a. Zustimmung 
zum Eigentumsübergang und zur Übernahme der Verkehrs-
sichtungspflicht

  9.  Geplante Flurneuordnung Limbach-Wagenschwend (Multiweg 
Triebäcker) (Vorlagen-Nr.: 57/2021), hier: Bürgschaft für eine 
Bereitstellung von 1 % der Verfahrensfläche zur Sicherstellung 
des ökologischen Mehrwerts

10. Baugesuche (Vorlagen-Nr.: 58/2021)
11. Informationen
12. Anfragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
 Mit freundlichen Grüßen
 Thorsten Weber, Bürgermeister

Wahlbekanntmachung
1. Am 26.9.2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 7 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk 01: Limbach
Wahlraum:  Limbach, Vereinsraum der Mehrzweckhalle, 

Muckentaler Straße 14, rollstuhlgerecht
Wahlbezirk 02: Balsbach
Wahlraum: Balsbach, Vereinsheim, Klosterstraße 20
Wahlbezirk 03: Heidersbach
Wahlraum:  Heidersbach, Vereinsheim „Hällele“, Bundes-

straße 2, rollstuhlgerecht
Wahlbezirk 04: Laudenberg
Wahlraum:  Laudenberg, Feuerwehrgerätehaus, Am Kirch-

platz 9, rollstuhlgerecht
Wahlbezirk 05: Scheringen
Wahlraum:  Scheringen, Rathaus, Schulstraße 4, rollstuhlgerecht
Wahlbezirk 06: Wagenschwend
Wahlraum:  Wagenschwend, Dorfgemeinschaftshaus, Haupt-

straße 45
Wahlbezirk 07: Krumbach
Wahlraum:  Krumbach, Dorfgemeinschaftshaus, Ortsstraße 12, 

rollstuhlgerecht  
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 15.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 15.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Limbach, Muckentaler 
Straße 8a, 74838 Limbach zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenach-
richtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt wird mit 
amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raumes einen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Erst-
stimme und eine Zweitstimme. Der Stimmzettel enthält jeweils un-
ter fortlaufender Nummer
a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
ser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts 
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung 
der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zuge-
lassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem 
linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber sie gelten soll, und seine Zweitstimme 
in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
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4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises oder
b)  durch Briefwahl 
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Ver-
treter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des 
Bundeswahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Ab-
satz 5 des Bundeswahlgesetzes). Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme 
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). Limbach, 10. September 2021
 Thorsten Weber, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung vom 3.9.2021 - 2.14-5025-B1.2
Geplante Flurneuordnung Limbach-Balsbach 
Einladung zur Informationsversammlung über eine Flurneuord-
nung in Balsbach
Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Flurneuordnungsbehör-
de, prüft die Anordnung einer Flurneuordnung in der Gemeinde 
Limbach Gemarkung Balsbach. Alle Grundstückseigentümer*innen 
und Pächter*innen in der Gemarkung Balsbach sowie alle Interes-
sierten werden zu einer Informationsveranstaltung über eine mög-
liche Flurneuordnung eingeladen. Die Voraussetzungen für eine 
zukunftsfähige und liebenswerte Gemeinde sind wirtschaftliche Flä-
chenstrukturen, ein funktionales Wegenetz, das den heutigen An-
forderungen gerecht wird, sowie Naturschutz und Klimaschutz. Das 
Flurbereinigungsgesetz eröffnet verschiedene Möglichkeiten für eine 
zweckmäßige Neuordnung mit gleichzeitigen Verbesserungen für Er-
schließung und Biotopvernetzung, um die Produktions- und Arbeits-
bedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern und um 
die allgemeine Landeskultur und die Landentwicklung zu fördern. 
Am Montag, dem 27. September 2021, um 19.00 Uhr, im Vereins-
heim Balsbach, Klosterstraße 20, werden Vertreter des Landratsam-
tes Neckar Odenwald Kreis, Flurneuordnungsbehörde, die örtlichen 
Gegebenheiten vorstellen und über eine mögliche Flurneuordnung 
für die Gemarkung Balsbach einschließlich der Kosten und der För-
dermöglichkeiten informieren und Fragen beantworten. Bitte kom-
men Sie zahlreich, und weisen Sie auch auswärtige Grundstücksei-
gentümer*innen auf die Informationsveranstaltung hin.
Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-
Bestimmungen statt, derzeit 3G Bedingung.
Diese Bekanntmachung und eine Vorläufige Gebietskarte mit einer 
ersten Abgrenzung können im Internet eingesehen werden (www.
lgl-bw.de/5025). gez. Hüblein, LVD, DS

Bürgerinformation
Schnelltestangebot im September
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der DRK-Ortsverein Limbach führt das Testangebot im Limbacher 
Feuerwehrhaus im September fort. Die Tests sind weiter kostenlos. 
Darüber hinaus können Sie nun auch das kostenlose Angebot in 
Fahrenbach nutzen. Diese Termine finden Sie im Amtsblatt bei den 
Nachrichten der Gemeinde Fahrenbach. Unsere Testungen finden 
im September an den Donnerstagen, von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr, 
und an den Samstagen von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. An den 
Samstagen sind die Terminbuchungen online bis 12.00 Uhr mög-
lich. An den Donnerstagen schließt das Buchungstool um 15.30 
Uhr. Die Wahrnehmung eines Testtermins ist weiter nur mit einer 
medizinischen Mund- und Nasenbedeckung möglich. Die Ausstel-
lung einer Testbescheinigung ist bei Bedarf in Papierform oder di-
gital möglich. Wer den Nachweis der Testung digital per App haben 
möchte, gibt dies bei der u.a. Buchung an und erhält vor Ort die Da-
tenschutzhinweise bei der Testung ausgeteilt. Für die Abnahme des 
kostenlosen Tests ist zwingend eine vorherige Anmeldung erforder-
lich. Diese können Sie online über unsere Homepage www.limbach.
de (direkt über das sich öffnende Fenster bei „Schnelltestzentrum 
Terminvereinbarung online“ oder direkt auch auf der Homepage) 
oder telefonisch unter 06287 92 00 25 vornehmen.

Anmelden können sich jede Bürgerin und jeder Bürger aus den Ge-
meinden Limbach und Fahrenbach sowie Übernachtungsgäste un-
serer örtlichen Betriebe. Wir benötigen Ihre vollständige Adresse, 
Ihr Geburtsdatum, Ihre Telefonnummer, bei der gewünschten digi-
talen Übermittlung an die App eine E-Mail-Adresse sowie am Test-
tag Ihre Unterschrift als Bestätigung. Sie leisten die Unterschrift auf 
einer Sammelliste, bei der Sie nur Einblick auf Ihre Daten haben. 
Getestet wird vom DRK-Ortsverein Limbach mit einem Antigen-
Schnelltest im Nasenbereich. Achtung: Die Schnelltests sind aus-
drücklich nur für Menschen ohne COVID-Symptome gedacht. Soll-
ten Sie typische Covid-19-Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, 
Geschmacksverlust o.ä. haben, ist ein PCR-Test (Labortest) notwen-
dig. In solchen Fällen kann das freiwillige Testangebot ausdrück-
lich nicht genutzt werden. Ein negatives Ergebnis im Rahmen des 
Antigentest-Schnelltests schließt eine Infektion nicht völlig aus. Sie 
können trotzdem unbemerkt infiziert und infektiös sein. Daher be-
achten Sie auch trotz eines negativen Testergebnisses weiter die Ab-
stands- und Hygieneregeln und tragen Sie weiterhin eine medizini-
sche Mund-/Nasenbedeckung.
Sollte Ihr Test positiv ausfallen: Die meisten Ergebnisse von An-
tigen-Tests sind korrekt, aber nicht so zuverlässig wie bei einem 
PCR-Test. Ein positiver Schnelltest ist ein Verdacht auf eine Infek-
tion, aber ausdrücklich keine Diagnose. Deswegen muss ein posi-
tiver Schnelltest durch einen PCR-Test überprüft werden. Dieser 
muss unverzüglich, spätestens am nächsten Werktag, gemacht wer-
den. Einen Termin für einen PCR-Test kann man in den Arztpraxen 
durchführen lassen.
Ein positiver Schnelltest bedeutet für Sie auch, dass Sie und alle, 
die mit Ihnen im selben Haushalt leben, sofort Quarantäne ein-
halten müssen, bis ein PCR-Ergebnis vorliegt. Ist die PCR-Testung 
ebenfalls positiv, setzt sich die Quarantäne fort. Bei einem negativen 
PCR-Test ist sie automatisch beendet. Wir sind darüber hinaus ver-
pflichtet, dem Gesundheitsamt positive Testergebnisse namentlich 

http://www.limbach.de
http://www.limbach.de
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zu melden. Je nach Virusvariante ergreift das Gesundheitsamt ggfs. 
weitergehende Maßnahmen. Weiterhin herzlichen Dank an unseren 
DRK-Ortsverein Limbach für sein großes Engagement! Herzlichst, 
Ihr Thorsten Weber, Bürgermeister

Straßenbeleuchtung
Änderung Rufnummer NetzeBW
Bei Störungen mit Gefahr in Verzug wenden Sie sich bitte künf-
tig an folgende Rufnummer: 0800 / 3629 477. Bei weiteren Störun-
gen im Bereich der Straßenbeleuchtung können Sie weiterhin über 
das Schadensmeldung-Formular über die Homepage der Gemeinde 
Limbach (www.limbach.de) oder bei Frau Apeltauer unter der Tele-
fonnummer 06287 920016 Störungen melden. Bitte geben Sie im-
mer die Leuchten Nummer an. 

Pflegemaßnahmen am Eicholzheimer See
Am Eicholzheimer See, auch bekannt unter Heidersbacher See, sol-
len im Herbst gleich zwei Naturschutzmaßnahmen umgesetzt wer-
den. Der See ist als flächenhaftes Naturdenkmal geschützt und ist 
Lebensraum verschiedener Tierarten. So findet man dort die Glän-
zende Binsenjungfer, eine Libellenart, die auf der Roten Liste von 
Deutschland als gefährdet gilt oder verschiedene Amphibien, deren 
Bestände immer weiter zurückgehen. Der Erhalt dieser Arten wird 
jedoch durch den Fischbestand im Gewässer gefährdet, denn die Fi-
sche fressen unter anderem die Kaulquappen und Libellenlarven, 
welche im Wasser leben. Daher soll das Wasser im See Mitte Sep-
tember abgepumpt und die Fische abgefischt werden. Unterstützt 
wird die Maßnahme durch die Freiwillige Feuerwehr Limbach und 
einigen Anglern aus der Gemeinde. Als zweite Maßnahme sollen 
zwischen Oktober und November im hinteren Bereich des Sees 
Weiden entfernt werden. Ziel ist es, den Anteil an beschatteter Was-
serfläche zu reduzieren, da für die Entwicklung der Libellenlarven 
und Kaulquappen warme, sonnenbeschienene Bereiche benötigt 
werden. Außerdem wird dadurch die Verlandung des Sees gestoppt. 
Finanziert wird die Maßnahme über Fördergelder des Landes Ba-
den-Württemberg. Beide Maßnahmen werden durch den Land-
schaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V. betreut und 
in Abstimmung mit der Gemeinde Limbach und der Unteren Na-
turschutz- und Wasserbehörde umgesetzt.

LEADER-Beratung in Limbach
Am 20. September lädt die Regionalentwicklung Badisch-Franken 
e.V. von 15-17:30 Uhr alle interessierten BürgerInnen, die sich über 
das Förderprogramm LEADER oder die Fördermöglichkeit Regio-
nalbudget informieren wollen, in das Rathaus Limbach (Sitzungs-
saal) zu einer Sprechstunde ein. Aufgrund der pandemischen Lage 
wird um Voranmeldung bei der Gemeinde Limbach gebeten. Tel.: 
06287/9200-0; Email: gemeinde@limbach.de. Die Gemeinde Lim-
bach liegt mit ihren Ortsteilen im Aktionsgebiet der LEADER-Akti-
onsgruppe Badisch-Franken, das sich insgesamt über elf Gemeinden 
des Neckar-Odenwald-Kreises und elf Gemeinden des Main-Tauber-
Kreises erstreckt. Auch in den Jahren 2021 und vs. 2022 stehen LEA-
DER-Fördermittel zur Verfügung. Bei Projektanfragen wird empfoh-
len zeitnah den Kontakt zum Regionalmanagement aufzunehmen. 
Hierfür kann die Sprechstunde „BürgerZEIT“ genutzt werden oder 
direkt bei der LEADER-Geschäftsstelle Obere Vorstadtstraße 19, 
74731 Walldürn, Tel: 06281/5212-1397 und -1398 Kontakt aufge-
nommen werden. Wichtige Hinweise hierzu sind auch auf der Home-
page unter www.leader-badisch-franken.de einsehbar.

Grundschulnachrichten
Grundschule Limbach-Laudenberg

Schulanfang
Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt für die Klassen 2 
bis 4 am Montag, 13. September 2021 um 8.30 Uhr und endet um 
12.00 Uhr. Bitte alle Schüler/innen Sportsachen mitbringen. 

Beginn der Verlässlichen Grundschule
Montag, 13. September 2021 

Einschulung der Schulanfänger 2021
Die Einschulung der Erstklässler findet am Samstag, 18. September 
2021, statt. Leider sind wir durch die Pandemie immer noch sehr 
stark gebunden und können nur eingeschränkt handeln. Deshalb 
findet auch dieses Jahr unsere Einschulungsfeier nicht wie gewohnt 
statt. Aus diesem Grund beginnen wir am Samstag, 18.09.2021 um 
9:00 Uhr mit der Klasse 1 a (Schüler*innen aus Limbach und Lau-
denberg mit Klassenlehrerin Frau Hein) und um 10:30 Uhr mit der 
Klasse 1 b (Schüler*innen aus Balsbach, Heidersbach, Krumbach 
und Scheringen mit Klassenlehrerin Frau Knapp) auf dem Pausen-
hof der Grundschule.
Nach einer kleinen Begrüßungsfeier und einem kurzen Segen von 
Frau Reiß dürfen die Kinder sich auf ihre erste Schulstunde freuen. 

Elternabend für die 1. Klassen
Der 1. Elternabend findet noch vor Schulbeginn am
Mittwoch, den 15. September 2021 statt.
Die Klasse 1 a startet um 19:00 Uhr (Klassenzimmer Nr. 18),
die Klasse 1 b (Klassenzimmer Nr. 14) um 18:30 Uhr im jeweili-
gen Klassenzimmer.
Für alle Eltern besteht auch beim Elternabend Maskenpflicht. 

Elternabend für die neuen Vorschüler (Einschulung 2022)
Am Donnerstag, den 23.September 2021 findet um 19:00 Uhr in 
der Grundschule Limbach in Laudenberg ein Elternabend mit dem 
Kooperationslehrer Sebastian Stuber für die Vorschüler statt.
Tagesordnungspunkte:
· Was ist Kooperation
· Was wird bei den Besuchen gemacht?
· Schulanmeldung 
· Fächer der Grundschule / Prinzipien der Grundschule
· Grundschulfähigkeit / Formen des Lernens
· Verlässliche Grundschule

Die voraussichtlichen Klassenlehrkräfte im Schuljahr 2021/22:
Klasse 1 a: Frau Hein 
Klasse 1 b: Frau Knapp
Klasse 2 a: Frau Heise
Klasse 2 b: Frau Riedling
Klasse 3 a: Frau Schäfer
Klasse 3 b: Frau Barginde
Klasse 4:     Herr Stuber 
Weitere Lehrkräfte:
Herr Schwab, Frau Weiß, Frau Predikant 
Lehrkräfte Religion:
Frau Reiß, Frau Stober  
Schulleitung und Lehrerkollegium der Grundschule Limbach wün-
schen allen Schüler*innen einen guten Start ins neue Schuljahr. 
Grundschule Limbach-Laudenberg

Kindergartennachrichten
Waldrally Kiga St.Josef, Wagenschwend

Liebe Eltern, Liebe Kinder aus der Gemeinde Limbach und Umge-
bung, nach unserer erfolgreichen Waldrally im letzten Jahr, möch-
ten wir gerne auch in diesem Jahr eine Rally anbieten. Die Waldrally 
ist für alle interessierte, neugierige und Naturfreudige Kinder.
Ort des Geschehens ist der Waldplatz von Bernhard Kirschenlohr. 
An dieser Stelle noch mal Vielen Dank für die Bereitstellung. Den 
Waldplatz finden Sie folgendermaßen: Ortsausgang Wagenschwend 
in Richtung Krumbach fahrend, den ersten Feldweg rechts abbie-
gen. Am besten gehen Sie den Weg zu Fuß. Das Auto kann ein Stück 
weiter unten an einer Parkbucht abgestellt werden. Den Feldweg 
laufen Sie bis ganz nach unten, dann biegen Sie links in den Wald 
hinein. Den Weg entlang laufen und an der nächsten Möglichkeit 
scharf rechts abbiegen und dem Weg folgen, bis Sie an den Wald-
platz kommen. Ab Feldweg Beginn werden wir Ihnen aber auch den 
Weg ausschildern. Für die Rally bringen Sie bitte einen Stift mit, die 
restlichen benötigten Materialien finden Sie vor Ort. 
Wenn Sie möchten, dürfen Sie im Nachhinein gerne ein paar Fo-
tos an den Kindergarten schicken (kiga.wagenschwend@kath-elf.

http://www.limbach.de
mailto:gemeinde@limbach.de
http://www.leader-badisch-franken.de
mailto:kiga.wagenschwend@kath-elf.de
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de) und Ihre Kinder bekommen dann von uns im Nachgang eine 
Urkunde ausgestellt. Die Waldrally wird vom 09.August 2021 bis 
12.September 2021 aufgebaut sein. Aufgrund der undurchsichtigen 
Corona Entwicklung, bitten wir Sie die vorgeschriebenen Verhal-
tens- und Abstandsregeln zu beachten. 
Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß, schöne Sommerferien und 
freuen uns auf eine rege Teilnahme. Die Erzieherinnen aus dem 
kath.Kindergarten St. Josef, Wagenschwend

Feuerwehrnachrichten
Jugendfeuerwehr

Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr findet am Dienstag, den 
14.09.21 um 18:30Uhr am Gerätehaus in Limbach statt.

FFW Abt. Krumbach
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung 
Krumbach findet am Freitag, dem 24.09.2021 um 19:00 Uhr im neu-
en Feuerwehrhaus in der Ortsstraße 12 statt. Alle Mitglieder und 
Gäste sind herzlich eingeladen.

FFW Abt. Scheringen
75 Jahre FFW Abt. Scheringen - Kuchenspenden -
Die Feuerwehr Scheringen freut sich über Kuchenspende für Sonn-
tag den 19.09.2021. Jeder der einen Kuchen backen möchte, darf 
sich bei Daniela Bangert Tel. 0160/7222492 melden.
Die Kuchen werden am 19.09.2021 um 10 Uhr entgegengenommen.

Sommerferienprogramm
Märchenzeit mit der Märchenerzählerin Caroline Semma
Am Freitag, den 24. August lud die Gemeinde Limbach die Kinder 
aus der Gesamtgemeinde zu einer Märchenstunde ein.
Insgesamt nahmen 14 Kinder an der Märchenstunde teil. Die Mär-
chenerzählerin Caroline erzählte den Kindern von ihrem Zauber-
buch, das sie auch dabei hatte. 
Es war ein ganz besonderes Buch. Es enthielt alle Märchen dieser 
Welt, aber nicht auf Papier, sondern alle Märchen waren unsichtbar 
und nur die Märchenerzählerin konnte sie hören. So öffnete Sie das 
Buch und schwupp, flog ein Märchen heraus das im Zimmer her-
umfolg bis Caroline es wieder eingefangen hatte. 
Es war das Märchen von Dornröschen. So nahm sie die Kinder mit 
auf eine Reise in diese Zeit. Aber irgendwie war Caroline immer et-
was abgelenkt und erzählte Sachen, die überhaupt nicht stimmten 
und so mussten die Kinder ihr ab und zu helfen die Geschichte so 
zu erzählen, wie man sie kennt. 
Die Kinder durften sich dann noch eine Zugabe wünschen und so 
erzählte Caroline noch das Märchen vom gestiefelten Kater. Und 
auch hier mussten die Kinder ihr ab und zu helfen, die Geschichte 
richtig zu erzählen - und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute…

Verschiedenes
Sommer, Sonne, Blutspenden:   
DRK-Blutspendedienst bittet zur Spende 
Patienten sind auch in der Ferienzeit weiterhin auf Bluttransfusi-
onen angewiesen. Unfälle, Krebs- und Herzerkrankungen sowie 
Komplikationen bei Operationen machen keinen Urlaub. Der DRK-
Blutspendedienst bittet dringend zur Spende. Die Corona-Pande-
mie stellt die Versorgung mit überlebenswichtigen Blutprodukten 
immer wieder vor Herausforderungen. Krankenhäuser mussten seit 
Beginn der Pandemie immer wieder geplante Eingriffe verschieben, 
um Notfall-Kapazitäten freizuhalten. Jetzt, vor dem Hintergrund 
der Lockerungen, werden innerhalb der ohnehin für die Blutspende 
schwierigen Ferienzeit viele Operationen nachgeholt. Die Folge ist 
ein hoher Bedarf an Blutspenden, der alle Blutspendedienste aktuell 
vor eine ernsthafte Herausforderung stellt. Durch die kurze Halt-
barkeit bestimmter Blutbestandteile wird regelmäßig Nachschub 
benötigt. Einige Blutbestandteile sind nur max. vier Tage haltbar. 
Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen bittet da-
her alle gesunden Spendefähigen zur Blutspende:
Donnerstag, dem 23.09.2021, von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr , Turn-
halle, Muckentaler Str. 8, 74838 LIMBACH
Hier geht es zur Terminreservierung: 
https://terminreservierung.blutspende.de
Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wenn Sie sich ge-
sund und fit fühlen. Nach einer Impfung mit den in Deutschland 
zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstel-
lung erforderlich. Bei Wohlbefinden können Spenderinnen und 
Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden. 
Spendewillige, die innerhalb der letzten 10 Tage vor der Blut-
spende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten 
bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis 
vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
Alle Informationen finden Sie unter www.blutspende.de/corona. 
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspen-
dedienst erhalten Sie auch über die kostenfreie Service-Hotline 
0800 - 11 949 11.

Kirchliche Nachrichten
Evang. Kirchengemeinde

Gottesdienste
12. September 2021
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Kirchsaal in Mudau 
 Pfarrerin Rebecca Stober
Zu dem Gottesdienst ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. 
Bitte melden Sie sich bis Samstag, 11. September um 12 Uhr über 
das Pfarramt, bzw. den Anrufbeantworter, an (Tel: 06284-362 / Bitte 
hinterlassen Sie Ihren Namen, Personenzahl und eine Rückrufnum-
mer.) Wir melden uns nur bezüglich einer Absage bei Ihnen.
Hören Sie nichts von uns haben Sie einen Platz! 
18.00 Uhr  Ökum. Andacht am Stein zum Gedenken sexueller Gewalt
Am Stein zum Gedenken sexueller Gewalt (Nähe Fatimakapelle, in 
Mudau, Ortsausgang Richtung Rumpfen) findet am 12. September 
2021 um 18.00 Uhr eine ökum. Andacht statt. 

mailto:kiga.wagenschwend@kath-elf.de
http://www.blutspende.de/corona
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Sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch sind Themen, die uns alle 
angehen und bei denen auch heute noch allzu leicht weggeschaut 
wird. Wir möchten hinschauen - mit Texten, Liedern und Gebeten. 
Eine Anmeldung zu der Andacht ist nicht zwingend erforderlich, 
um aufgrund der momentanen Corona-Lage besser planen zu kön-
nen, wäre dies jedoch hilfreich. 
Eine Anmeldung ist über die Homepage der kath. Kirchengemeinde 
Mudau oder das Ev. Pfarramt möglich (gerne auch über den Anruf-
beantworter, Tel: 06284-362). 
26. September 2021
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe  im Kirchsaal in Mudau
 Pfarrerin Rebecca Stober 
Die maximale Teilnehmerzahl bei diesem Gottesdienst ist bereits 
erreicht. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich! 
02. Oktober 2021
20.00 Uhr  Ökum. Taize-Andacht in St. Pankratius in Mudau 
Anmeldung über die Homepage der kath. Kirchengemeinde Mudau 
oder über das Ev. Pfarramt (Tel: 06284-362)

Pfarrbüro
Das Pfarramt ist immer dienstags von 14.30 -17.00 Uhr besetzt und 
telefonisch zu erreichen. Außerhalb der Öffnungszeit können Sie 
gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, die-
ser wird auch außerhalb der Sprechzeit regelmäßig abgehört. Gerne 
rufen wir Sie zeitnah zurück.

Wochenspruch:
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1. Petr. 5,7

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin Rebecca Stober mit dem Kirchengemeinderat
Email Pfarramt: ekg.mudau@t-online .de, Tel. 06284-362 

Vereinsnachrichten
Vorankündigung zum gemeindlichen Ehrungsabend 2021

Wir sind zuversichtlich und gehen davon aus, dass wir unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften in diesem Jahr den besonderen eh-
renamtlichen Einsatz auf örtlicher Ebene auszeichnen können und 
planen den diesjährigen Ehrungsabend unter den dann geltenden 
Bedingungen in der Sporthalle Limbach durchzuführen. Als Termin 
haben wir den Donnerstag, 2. Dezember um 19.00 Uhr vorgesehen. 
Neben sportlichen Leistungen, soll auch besonderes Engagements im 
sozialen, kulturellen, politischen, wissenschaftlichen oder wirtschaft-
lichen Bereich geehrt werden. Vorschläge hierzu sind bei der Ge-
meindeverwaltung schriftlich bis zum 29. Oktober einzureichen, 
Vorzugsweise per Email an gemeinde@limbach.de. Für Fragen steht 
Ihnen Frau Brenneis unter Tel.: 06287/9200-13 zur Verfügung.

VfB Heidersbach
Einladung zum Grillfest am 19. September
Der VfB Heidersbach lädt ein zum Grillfest mit gemütlichem Bei-
sammensein am Sonntag, den 19. September am Sportplatz. Wäh-
rend und im Anschluss des Derbys gegen die SpG SV Waldhausen 
/ FV Laudenberg gibt es Bier vom Fass und Leckeres vom Grill. Bei 
schlechter Witterung findet das Fest unter Einhaltung der 3-G-Re-
geln im Hällele statt. 

Krumbach
Neuer WORLD JUMPING® Kurs „Gold“ ab 07. Oktober 2021, um 
19.30 - 20.30 Uhr, im 14-tägigen Rhythmus 
Dieser Kurs richtet sich an gesundheitsorientierte, aber auch an An-
fänger oder ältere Personen, die einen abwechslungsreichen Aus-
gleich zu ihrem Alltag suchen, ohne sich komplett auszupowern. Im 
Vordergrund stehen...
- Balance
- Koordination
- Herz-Kreislauf-Training
- Kräftigung
- Ausdauer

Neuer Männer-JUMPING®Kurs ab 14. Oktober 2021, um 19.30 - 
20.30 Uhr, im 14-tägigen Rhythmus
Diese Art etwas für seine Fitness und Figur zu tun ist sehr abwechs-
lungsreich sowie gelenk- und rückenschonend. Hier die Fakten des 
medizinisch evaluierten Trainingsprogramms für die Gesundheit.
·  20 Minuten WORLD JUMPING® ist so effektiv wie 60 Minuten 
Joggen!!

·  60 Minuten WORLD JUMPING® - du verbrennst 1000 – 1400 Ka-
lorien!!

· Du trainierst über 400 Muskeln
Sichert euch jeweils die letzten freien Plätze
Wie gewohnt werden die Kurse von unserer speziell dafür ausge-
bildeten Trainerin Lara Bangert durchgeführt. Sie wird erneut den 
aus verschiedenen Elementen wie Aerobic, Step-Aerobic „Urban 
Moves“ usw. bestehenden Trampolin-Spaß bei toller Musik beglei-
ten. Meldet Euch doch einfach bis 19.09.2021  bei Lara Bangert un-
ter Tel. 0162 8909 091.
Dieses Angebot richtet sich nicht nur an Vereinsmitglieder.

Tanzsportgruppe des SVK
Wenn Du zwischen 6 und 14 Jahren jung bist und Lust am Spielen, 
Tanzen und Turnen hast, dann bist Du bei uns genau richtig.
Wir sind die Tanzsportgruppe des Sportverein Krumbach und tref-
fen uns jeden Samstag von 10 bis 11 Uhr in der Sporthalle Krum-
bach. Wenn Du gerne dabei sein möchtest, dann melde Dich doch 
einfach bei Lara Bangert unter Tel. 0162 8909 091.

DLRG Limbach
Die DLRG lädt zur diesjährigen Generalversammlung am Freitag, 
den 08.Oktober 2021 um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
ein. Eine bis 31.12.2021 gültige Sonderregelung erlaubt uns, die ge-
mäß Satzung befristete Amtszeit der gesamten Vorstandschaft vo-
rübergehend zu verlängern. Deshalb haben wir entschieden, die 
Neuwahlen zur Jahresversammlung vom 08. Oktober 2021 zu 
verschieben. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Neuwahl der 
Vorstandschaft im Frühjahr/Sommer 2022 möglich sein wird.
Es gilt in dieser Angelegenheit ein Widerspruchrecht gegen die Ver-
schiebung. Die Mitglieder sind aufgerufen, ihren Widerspruch bis 
spätestens 24. September 2021 beim 1. Vorstand einzureichen.
Sitzungspunkte:
  1. Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
  2. Tätigkeitsbericht Schriftführer
  3. Tätigkeitsbericht Technischer Leiter
  4. Tätigkeitsbericht Jugendleiter
  5. Tätigkeitsbericht Gerätewart
  6. Bericht des Kassiers
  7. Bericht des Kassenprüfers
  8. Entlastung der Kasse und der Vorstandschaft 
  9. Grußworte der Gäste
10. Verschiedenes
 Mit kameradschaftlichen Grüßen
 Die Vorstandschaft der DLRG-Ortsgruppe Limbach e.V.

FC Freya Limbach
Folgende Begegnungen finden statt:
Sonntag 12.09.2021 um 14.00 Uhr
SG Trienz/Limbach 2 - VfB Allfeld
Spielort: Sportgelände in Trienz 
Sonntag 12.09.2021 um 16.30 Uhr
FC Freya Limbach - SG Auerbach
Spielort: Sportgelände in Limbach
Auf die Unterstützung der Fans bei den Heimspielen freuen sich der 
FC Freya Limbach und der FC Trienz

SV DIANA Limbach 1933 e.V.
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den 
24.09.2021 um 19:30 Uhr statt. Um den Hygiene- und Abstandsbe-
dingungen gerecht zu werden, wird die Versammlung in der großen 
Schießhalle im Schützenhaus abgehalten. 
Tagesordnung
1. Begrüßung und Totengedenken

mailto:ekg.mudau@t-online
mailto:gemeinde@limbach.de
file:///Volumes/Daten/%20Amtsblatt/Limbach/Textseiten/Texte/x-apple-data-detectors://0
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2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Berichte Sport- und Jugendleiter
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Anträge
8. Verschiedenes
Anträge zur Versammlung müssen schriftlich bis zum Montag, 
20.09.2021 bei OSM Simon Stephan eingereicht werden.
 Die Vorstandschaft

TTC-Limbach
Generalversammlung
Die diesjährige Generalversammlung des TTC Limbach findet am 
Samstag, 18. September 2021, um 19:00 Uhr in der alten Turnhal-
le in der Muckentaler Straße in Limbach statt. Alle Mitglieder und 
Freunde des Vereins sind hierzu herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht über die abgelaufenen Geschäftsjahre
3. Bericht der Mannschaftsführer
4. Bericht über die Jugendarbeit
5. Bericht des Kassierers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen
9. Sonstiges
Es sind die am Tag der Veranstaltung aktuell gültigen Hygiene- und 
Abstandsregelungen zu beachten. 

Männergesangvereine MGV Limbach/ MGV Trienz
„Es ist allerhöchste Eisenbahn mit den Singstunden anzufangen“, 
so die Worte unseres jungen Dirigenten Elias Müller in der letzten 
Vorstandschaftssitzung. Da Jeder Anfang schwer sein wird, wollen 
wir nach einer Pause von 1 1/2 Jahren wieder gemeinsam proben. 
Hierzu wurde eigens für unsere in Kooperation stehende Männer-
chöre ein Hygienekonzept erstellt. Alle Chormitglieder müssen ge-
impft, genesen oder vor der Probe getestet sein. Da wir hier sehr 
gut aufgestellt sind und alle Hygienemaßnahmen streng überwacht 
werden, wollen wir am Freitag, dem 10.09.2021, gegen 19.30 Uhr, 
mit der ersten Chorprobe im Dorfgemeinschaftshaus in Trienz, 
unter der Leitung von Elias Müller beginnen, sofern keine gesetz-
lichen Vorschriften bis dorthin entgegenstehen. 
Zu dieser und den nächsten Singstunden würden wir uns riesig 
freuen neue Sänger begrüßen zu können. Sprechen Sie unsere Sän-
ger an. Die Vorstände Thomas Kuhn und August Hasselbach 

SV Wagenschwend/JSV Limbach-Fahrenbach
Liebe Sportfreunde, liebe Weinbegeisterte, im Rahmen des 1. Wa-
genschwender Weinpfads am 18.09.21, dreht es sich natürlich 
hauptsächlich darum, euch kulinarisch zu verwöhnen. Aber auch 
der Jugendsport kommt mit attraktiven Fußballspielen an diesem 
Tag nicht zu kurz. So starten z.B. die A-Junioren der Landesliga, wie 
auch unsere beiden B-Jugend-Mannschaften, mit wirklich interes-
santen Spielen in die neue Runde. Den Auftakt machen die A-Ju-
nioren um 11:00 Uhr gegen den MfV, was mit Sicherheit eine span-
nende Partie wird. Weiter geht es danach mit der B1 um 14:30 Uhr 
gegen Neckarelz 2, sowie um 16:00 Uhr mit der B2 gegen die JSG 
Großeicholzheim. Die Jungs vom JSV, sowie die Verantwortlichen 
des SV Wagenschwend, freuen sich auf eure Unterstützung. Für das 
leibliche Wohl wird wie gesagt gesorgt sein.
 Mit sportlichem Gruß
 Michael Allabar, Jugendleiter SV Wagenschwend

SV Wagenschwend
1. Wagenschwender Weinpfad
In diesem Jahr veranstaltet der SV 1929 Wagenschwend e.V. zum 
ersten Mal den Wagenschwender Weinpfad. Am Samstag, den 18. 
September findet der Weinpfad mit 5 Weinprobierstationen und 
über 20 Weinen von 5 Winzern aus dem Süden und Südwesten 
Deutschlands statt.

Weinpfad von 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr:
- Walderlebnistour für Kinder
- 3 unterschiedlich lange Wanderstrecken (ca. 2, 6, 9 km) 
Startpunkt Sportplatz Wagenschwend
- Grillstation auf dem Weinpfad
-  Starterpaket „Weinpfad“ für Kinder (9,29 €)   

oder Erwachsene (19,29 €)
Inhalt: Trink- bzw. Weinglas, Probierkarte für 5 Fruchtsäfte bzw. 7 
Weine, Snacks (Käse, Trauben und Salzgebäck), eine Flasche Wasser 
- alles im schicken Beutel gut verpackt
- Schnapstasting
- ab 16.00 Uhr Bewirtung am Sportheim
Anmeldung Weinpfad: 
Bis Montag, 13.09. bei Sascha Eppel per WhatsApp oder telefonisch 
unter 0173 - 25 40 117.
Abendveranstaltung ab 18.30 Uhr:
- Mit Live-Musik von den Greyhounds - Eintritt frei
- Leckerem vom Winzergrill
- Weintasting in gemütlicher Runde
Bitte beachten: Für die Abendveranstaltung gilt die aktuelle Coro-
naVO (zur Zeit 3G). 
Am Sonntag, den 19.09. bieten wir ab 11.30 Uhr Spezialitäten vom 
Grill an.  Ab 13.00 Uhr folgen die B-Klasse Begegnung SG Scheiden-
tal/Wagenschwend - SV Zwingenberg und ab 15.00 Uhr die Landes-
liga Begegnung SV Wagenschwend - FV Reichenbuch.

SV Wagenschwend & SpG Scheidental/Wagenschwend 2
Folgende Begegnungen finden statt:
Sonntag, 12.09.2021 um 13 Uhr
SC Oberschefflenz 2 - SpG Scheidental/Wagenschwend 2
Sonntag, 12.09.2021 um 15 Uhr
FV Lauda - SV Wagenschwend 

Gemeinde Fahrenbach
Amtliche Bekanntmachung

Wahlbekanntmachung
1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bun-
destag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt: 
Wahlbezirk Abgrenzung des Lage des Wahlraums  (Straße, 
 Wahlbezirks  Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.)
001-01 Fahrenbach Bürgerzentrum 
  Ostring 6, 74864 Fahrenbach
  -rollstuhlgerecht-
001-02 Robern Dorfgemeinschaftshaus
  Schulstraße 16, 74864 Fahrenbach
  -rollstuhlgerecht-
001-03 Trienz Dorfgemeinschaftshaus
  Am Sportplatz 4, 74864 Fahrenbach
  -rollstuhlgerecht-
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 15.08.21 bis 05.09.21 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am 26.09.21 um 16:00 Uhr im Bürgerzentrum 
(Bürgersaal), Ostring 6, 74864 Fahrenbach, zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
ser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts 
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und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 
des Bundeswahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stim-
me gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundga-
be einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimm-
te Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
 Fahrenbach, 10.09.21
 Die Gemeindebehörde
 Jens Wittmann, Bürgermeister

Wahlscheinantrag bequem per Internet
Zur Bundestagswahl am 26.09.2021 kann die Erteilung eines 
Wahlscheins schriftlich, elektronisch (z.B. im Internet oder per E-
Mail) oder durch persönliche Vorsprache bei der Gemeindeverwal-
tung beantragt werden. Telefonische Anträge und Anträge per SMS 
sind nicht zulässig.
Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet 
auf unserer Homepage http://www.fahrenbach.de an. Beim Auf-
ruf des dort hinterlegten Links erhalten Sie ein Erfassungsformular 
für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung 
müssen Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es offen, 
sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versand-
anschrift senden zu lassen. Für die automatische Prüfung Ihrer Da-
ten benötigen wir unter anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- 
und Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem 
dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie au-

tomatisch einen Hinweis. Alternativ können Sie Ihren Wahlschein-
antrag auch rasch und einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-
Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die 
meisten Daten sind hier bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr Ge-
burtsdatum und möglicherweise noch eine abweichende Versand-
adresse. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet 
in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Der Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschließend 
per Post oder Amtsbote zugestellt. Sollten Sie Ihre Wahlbenach-
richtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-
Mail an gemeinde@fahrenbach.de einen Wahlschein beantragen. 
In diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, 
Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort) angeben. Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie 
sich bitte an das Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: Tel. 
06267/9205-0; gemeinde@fahrenbach.de; FAX 06267 / 427

Standesamtliche Nachrichten
Geburt
14.08.2021: Linus Samuel Albert
Eltern: Marie und Matthias Albert, Robern

Herzlichen Glückwunsch!

Geburtstag
Am 12.09.2021 feiert Herr Rudolf Adam aus Fahrenbach seinen 90. 
Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

Gemeindekasse Fahrenbach
Die Gemeindekasse Fahrenbach weist darauf hin, dass die 2. Ab-
schlagszahlung für Wasser-/Abwassergebühren am 15.09.2021 
fällig ist. Wir bitten alle Nichtabbucher, diesen Fälligkeitstermin 
zu beachten. Um Ihnen künftig den Weg zu Ihrer Bank zu erspa-
ren, bieten wir Ihnen natürlich auch die Möglichkeit, die fälligen 
Beträge termingenau zu den jeweiligen Fälligkeiten von der Ge-
meindekasse abbuchen zu lassen. Sie ersparen sich unnötige Un-
annehmlichkeiten und zusätzliche Kosten wie Mahngebühren und 
Säumniszuschläge. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 49 Was-
serversorgungssatzung und § 46 Abwassersatzung binnen eines Mo-
nats der Erwerb oder die Veräußerung, sowie sonstige Änderungen 
eines an die öffentliche Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseiti-
gung ange-schlossenen Grundstücks der Gemeinde anzuzeigen ist.

Impf-Aktion vor Ort im Bürgerzentrum Fahrenbach 
Am heutigen Freitag, den 10. September wird im Bürgerzentrum 
Fahrenbach (Ostring 6) eine Impfaktion durch das Kreisimpfzen-
trum durchgeführt. Von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr werden an alle 
Impfwillligen die Präparate von Biontech sowie Johnson& John-
son verimpft. Jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung eines Erzie-
hungsberechtigten erhalten den Impfstoff von Biontech. Personen 
ab 18 Jahren haben freie Impfstoffwahl. Mitzubringen sind Perso-
nalausweis, Krankenversicherungskarte und (falls vorhanden) der 
Impfpass. Die Impfaktion unter dem Motto „ Damit wir uns und 
andere schützen“ läuft in Zusammenarbeit der Gemeindeverwal-
tung Fahrenbach mit der Feuerwehr! 

Corona-Tests auch wieder in Fahrenbach möglich 
Seit dem 06. September werden auch in Fahrenbach wieder Coro-
na-Testmöglichkeiten angeboten. Immer montags von 17.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr und freitags von 9.30 – 10.30 Uhr besteht für Bür-
gerinnen und Bürger aus Fahrenbach und Limbach die Möglich-
keit sich im Bürgerzentrum am Limes testen zu lassen. Eine Anmel-
dung unter Tel. 92050 oder per e-mail an gemeidne@fahrenbach.de 
ist zwingend erforderlich. Außerdem ist es für die Bürger der Ge-
meinde Fahrenbach auch möglich, die Testangebote in der Gemein-
de Limbach wahrzunehmen. Die Termine in Limbach sind unter 
der Bürgerinformation der Gemeinde Limbach zu finden.

Neue Öffnungszeiten Postfiliale Trienz
Ab 23.08.21 ist die Postfiliale in Trienz bis auf Weiteres nur noch 
montags, mittwochs und freitags von 10-12 Uhr geöffnet!
Vielen Dank für die Beachtung! 

Ferienquiz 2021 läuft 
Seit Montag, 23.08.2021 läuft das diesjährige Ferienquiz mit ver-
schiedenen Rätseln und Aufgaben auf drei festgelegten Rundwegen 
ften.

mailto:gemeinde@fahrenbach.de
mailto:gemeidne@fahrenbach.de
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Die Ausgangspunkte sind in 
·  Fahrenbach am Bürgerzentrum (auf dieser Runde brauchst du ei-
nen kleinen Spiegel)

·  Robern am Dorfgemeinschaftshaus (hier brauchst du einen Meter-
stab, Maßband oder Lineal)

·  Trienz am Dorfgemeinschaftshaus (hier bitte eine Taschenlampe 
mitnehmen)

An diesen Startpunkten findest du auch das erste Rätsel. Du brauchst 
für unterwegs:
· Festes Schuhwerk
· Zeckenschutz
· Zwei Blätter (für die Lösungen und deine Notizen)
· Stift und evtl. eine Schreibunterlage
· Und die oben angegebenen Utensilien für die jeweilige Runde
Auf dein Lösungsblatt schreibst du bitte:
Name, Adresse, Alter
Nummer der Station und die Lösung(en)
Die Rundwege (sind auf der homepage der Gemeinde veröffent-
licht) sind mit „Ferienquiz Fahrenbach“ gekennzeichnet, folge den 
kleinen Schildchen bis zur nächsten Station. Diese sind durchnum-
meriert. Bitte hinterlasse die Stationen so, wie du sie vorgefunden 
hast, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben. Dein Lösungs-
blatt kannst du im Rathaus in Fahrenbach einwerfen. Natürlich er-
höhen sich deine Gewinnchancen, wenn du die Lösungsblätter aller 
drei Rätselrunden abgibst und es macht auch 3fach Spaß. Abgabe-
schluss ist Sonntag, der 19.09.2021.  Es gibt wieder tolle Preise zu 
gewinnen. 
Viel Spaß wünschen Susanne Frauenschuh und Clarissa Throm

Grundschulnachrichten
Erster Schultag nach den Ferien
Erster Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 13. Septem-
ber 2021. Alle Kinder haben gemeinsamen Unterrichtsbeginn um 
8:45 Uhr (zur 2. Stunde).
Für die 2. Klasse ist Unterricht von:
8:45 Uhr bis 11:20 Uhr (4. Stunde)
Für die 3. und 4. Klassen ist Unterricht von:
8:45 Uhr bis 12:20 Uhr (5. Stunde)
Die kostenpflichtige Schulkindbetreuung findet auch am 1. Schul-
tag statt!

Einschulung der Schulanfänger
Die Einschulung der Erstklässler findet am Samstag, 18. September 
2021 statt. Die gesamte Einschulungsfeier wird in diesem Jahr im 
Bürgerzentrum stattfinden. Wir beginnen um 10:00 Uhr mit den 
Vertretern der Kirche, Pfarrer Roth- Landzettel und Frau Reiß. 
Anschließend gibt es eine kleine Begrüßungsfeier. 
Durch die Corona- Vorgaben dürfen in diesem Jahr nur die Eltern 
und die Geschwisterkinder zur Einschulung kommen. Es wird zu-
gewiesene Sitzgruppen für jede Familie geben. 

Elternabend für die 1. Klasse
Der 1. Elternabend findet noch vor Schulbeginn am Dienstag, den 
14.09.2021 um 19:00 Uhr in der Grundschule (Aula oben) statt. 
Bitte kommen Sie pro Einschulungskind nur mit einer Person, da 
wir nicht abschätzen können, wie sich die Corona-Situation und die 
daraus resultierenden Gesetzesvorgaben entwickeln

Yoga. Grund- und Aufbaukurs
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung und eine Decke.
Gerlinde Dorn / Donnerstag, 16.09.21, 18:00 - 19:30 Uhr / 10 Termi-
ne / 20 UE / Bürgerzentrum, Ostring 6, Fahrenbach / 80,00 Euro / 10 
Teilnehmende / Anmeldung unter Tel. 06261-6741710 Kurs 301FAB

Gerlinde Dorn / Donnerstag, 16.09.21, 20:00 - 21:30 Uhr / 10 Termi-
ne / 20 UE / Bürgerzentrum, Ostring 6, Fahrenbach / 80,00 Euro / 10 
Teilnehmende / Anmeldung unter Tel. 06261-6741710 Kurs 301FAC
Chinesische Gesundheitsübungen mit Qigong
Meike Dörschuck / Samstag, 09.10.21, 09:00 - 12:00 Uhr / 1 Termin 
/ 4 UE / Bürgerzentrum, Ostring 6, Fahrenbach / 20,00 Euro / 8 Teil-
nehmende / Anmeldung unter Tel. 06261-6741710 Kurs 301FAD
Klangreise - Meditation mit Klangschalen
Ankommen - Entspannen - Kraft tanken
Meike Dörschuck / Samstag, 23.10.21, 09:00 - 11:15 Uhr / 1 Termin / 
3 UE / Bürgerzentrum, Ostring 6, Fahrenbach / 15,00 Euro / 8-10 Teil-
nehmende / Anmeldung unter Tel. 06261-6741710 Kurs 301FAE

Vereinsnachrichten
Fußballtermine aktuell 

Am Sonntag, 12.09.2021 stehen für die beiden Kreisligisten Heim-
aufgaben an, die zwar lösbar sind, die man aber auch nicht unter-
schätzen sollte. Der VfR Fahrenbach erwartet den FC Mosbach 
und der SV Robern bekommt es daheim mit dem TSV Billigheim 
zu tun. Los geht`s um 15.00 Uhr. 
Die SG Trienz/Limbach II spielt wie üblich eine Stunde früher und 
empfängt um 14.00 Uhr in Trienz den VfB Allfeld. 

Heimatverein Fahrenbach e.V
Generalversammlung 
Der Heimatverein Fahrenbach e. V.lädt seine Mitglieder, sowie 
Freunde und Gönner zur ordentlichen Generalversammlung herz-
lich ein. Die Versammlung findet am heutigen Freitag 10.09.2021 
um 19.30 Uhr im „Cafe G`mütlich“ in Fahrenbach statt.

VfR Fahrenbach 
Mitgliederversammlung
Am Freitag, 01. Oktober 2021, findet um 19.30 Uhr im Zelt am 
Sportheim des VfR die ordentliche Hauptversammlung des VfR 
Fahrenbach statt. Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder 
recht herzlich eingeladen. Anträge sind bis 24.09.2021 schriftlich an 
einen der Vorsitzenden zu richten. Zuvor findet um 19.00 Uhr die 
Mitgliederversammlung des Fördervereins statt.
Um an der Versammlung teilzunehmen ist eine Anmeldung er-
forderlich bei:
Volker Rosenbaum, v.rosenbaum@web.de, 06267-6088
Christoph Weber, christophw87@web.de, 0151-15760436
Patrick Eil, patrick.eil@web.de, 0174-2166778
Es gelten die bis dahin aktuellen und gewohnten Corona-Hygiene-
vorschriften (Registrierungspflicht, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, 
Abstandsregeln, usw.).
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. GV 2020 lt. Satzung
4. Berichte Vereinsjahr 

a) Vorstand
b) Schriftführer
c) Spielausschuss/Trainer
d) Jugendleiter
e) Viet Vo Dao
f) Kassenbericht
g) Kassenprüfer
h) Entlastung Vorstandschaft 

5. Wahl des Wahlleiters
6. Neuwahlen
7. Vorstellung JSV Limbach-Fahrenbach
8. Anträge
9. Verschiedenes

Einladung zum Herbstfest des VfR Fahrenbach 25.September 
-- Auch To Go!!
Zum diesjährigen Herbstfest am 25.9 auf dem Sportgelände lädt der 
VfR herzlich ein. Auf dem Spielfeld bestreitet um 16.00 der VfR sein 

mailto:v.rosenbaum@web.de
mailto:christophw87@web.de
mailto:patrick.eil@web.de
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Heimspiel gegen den SC Weisbach. Im offenen Zelt mit Pilswagen 
werden zu einem Glas Festbier Schlachtplatte, Bratwürste und Brät-
brot gereicht. Das Essen kann auch „To Go“ unter Vorbestellung am 
Sportheim abgeholt werden Dies alles findet unter Anwendung der 
aktuellen Corona-Regeln statt. Auf viele Zuschauer und gemütliche 
Stunden im „VfR-Besen“ freut sich die Vorstandschaft des VfR. Wei-
tere Informationen folgen in den kommenden Ausgaben.

Männergesangvereine MGV Limbach/ MGV Trienz
Probenbeginn 
Nach einer Pause von 1 1/2 Jahren steht heute Abend die erste Pro-
be an. Alle Chormitglieder müssen geimpft, genesen oder vor der 
Probe getestet sein. Wir treffen uns am Freitag, dem 10.09.2021, 
um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Trienz. 

Musikverein Feuerwehrkapelle Fahrenbach
Die Generalversammlung des Musikvereins Feuerwehrkapelle Fah-
renbach e.V. für die WJ 2019 und 2020 finden im Rahmen einer 
Musikprobe am 15.September 2021, um 20.00 Uhr im BÜZ in Fah-
renbach statt. Anträge sind bitte bis zum 08.09.2021 beim 1.Vorsit-
zenden Kurt Brand einzureichen.
Vorankündigung Bayrischer Abend und Oktoberfest

SV Robern
Am 01.10.2021 lädt der SV Robern ab 18:30 Uhr zu einem gesel-
ligen „bayrischen Abend“ ein: Musikalisch wird die Veranstaltung 
vom Deschner-Duo aus Mudau begleitet; Kulinarisch runden wir 
den Abend mit typisch bayrischen Speisen und Maß-Bier ab. Mit 
dieser Veranstaltung möchten wir – nach der langen Corona-Pause 
– einen Abend mit Schunkelmusik und gutem Essen bieten. 
Am 02.10.2021 veranstalten wir unser bekanntes, klassisches „Okto-
berfest“: Alex Pezzei wird mit fescher Musik das Zelt musikalisch ein-
heizen und für die Partystimmung sorgen. Auch an diesem Abend 
werden wir Maß-Bier und typisch bayrische Speisen anbieten. 
Die Tischreservierung wird ab dem 15. September über die SVR-
Homepage möglich sein. Detaillierte Informationen zur Tischre-
servierung und den geltenden Hygienemaßnahmen werden wir am 
15. September bekanntgeben, da wir die Veröffentlichung der neuen 
CoronaVO abwarten wollen.

Kirchliche Nachrichten
Ökumenischer Männertreff Fahrenbach

Wie bereits angekündigt findet am 20.09. eine Besichtigung und 
Führung in der Sternwarte in Weisbach statt. Voraussetzung sind 
natürlich gute Wetter- und Sichtbedingungen, eine Absage kann 
deshalb recht kurzfristig erfolgen. Es werden dort Teleskope auf-
gestellt um auch den Sternenhimmel, wenn sichtbar, zu beobachten.
Wir bilden Fahrgemeinschaften wegen der begrenzten Parkmög-
lichkeiten. Treffpunkt und Abfahrt:
Fahrenbach / ev. Kirche, 18.00 Uhr
Robern / Brunnen, 18.00 Uhr
Beginn der Führung an der Sternwarte Weisbach um 18:30 Uhr. 

Evangelische Nachrichten:
Alle Gottesdienste werden auf YouTube übertragen, der YouTube-
Link ist auf unserer Homepage: www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst 
Samstag, 11.09.21 
19:00 Uhr Abendgottesdienst, Fahrenbach (Dr. D. Schlegel)
Donnerstag, 16.09.21
19:30 Uhr Singkreis Jubilate, Alter Kindergarten Fahrenbach
Freitag, 17.09.21
20:00 Uhr Posaunenchor (Probeort nach Absprache)
Sonntag, 19.09.21
10:00 Uhr  Gottesdienst im Grünen mit Singkreis „Jubilate“, Vor-

platz BZ „Am Limes“ in Fahrenbach, bei schlechtem 
Wetter in der Kirche (Pfr. Michael Roth-Landzettel)

10:00 Uhr Kindertreff, Trienz 
 alle Infos zum Kindertreff findet ihr unter:
  http://www.ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/ oder erhaltet 

ihr durch eine Mail an kigo-trienz@ev-fahrenbach.de

Die Gemeinde Fahrenbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n Sachbearbeiter/in im

Bürgerbüro (m/w/d) 
unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang von 50 %.

Das Bürgerbüro ist zentrale Anlaufstelle für verschiedene bürger-
schaftliche Dienstleistungen. Hierzu gehören insbesondere das 
Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Aufgaben aus dem Gewerbe-
recht, Fundbüro, Ordnungs- und Sozialamt, Entgegennahme und 
Weiterleitung von verschiedenen Anträgen, zentrale Ablage, Mit-
arbeit bei der Organisation und Durchführung von Wahlen. 
Wir behalten uns eine Veränderung und Anpassung der Aufgaben 
sowie in Absprache eine spätere Erhöhung des Beschäftigungs-
umfanges vor.
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe wünschen wir uns eine 
selbständige und serviceorientierte Persönlichkeit mit freund-
lichem, sicherem Auftreten und sozialer Kompetenz, ein hohes 
Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und hoher Einsatzbereitschaft. 
Das interessante und vielseitige Aufgabengebiet ist geprägt von 
Bürgerkontakt und Teamarbeit. Neben guten allgemeinen EDV- 
Kenntnissen wird ein sicherer Umgang mit Microsoft Office vor-
ausgesetzt.
Wir suchen eine Person mit abgeschlossener Berufsausbildung 
zum/zur Verwaltungsfachangestellten oder vergleichbarer Aus-
bildung mit kaufmännischer Ausrichtung.
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 
in einem sicheren Arbeitsverhältnis, ein engagiertes Team, Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten und eine leistungsgerechte Be-
zahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte bis spä-
testens 01.10.2021 an die Gemeinde Fahrenbach, Adolf-We-
ber-Str. 23, 74864 Fahrenbach oder per E-Mail an gemeinde@
fahrenbach.de richten.
Für Auskünfte stehen Ihnen 
Bürgermeister Jens Wittmann, Tel. 06267/920520, 
Wittmann@Fahrenbach.de und 
Hauptamtsleiter Joachim Wieder, Tel. 06267/920519, 
Wieder@Fahrenbach.de gerne zur Verfügung.

VERKAUFE PLAYMOBIL
gut erhalten, diverse Sets und Figuren. Preis VHB.

Telefon 06267/928951

http://www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst
http://www.ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/
mailto:kigo-trienz@ev-fahrenbach.de
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Bojo’s Schrotthandel
Handel mit  

Metallen aller Art. 

Langenelzer Straße 41 · 69427 Mudau 
Tel. bis ca. 16 Uhr (01 52) 04 96 89 35 

danach (0 62 84) 2069752 
E-Mail: tammy1970@gmx.de

Maler- und  
Tapezierarbeiten

Wandgestaltung

Fassaden-Renovierung

Zertifizierte
Schimmelpilzsanierung

Jürgen Schmid
Parkett und Bodenbeläge 
74722 Buchen-Einbach

Langenelzer Str. 2 · Tel. (0 62 87) 5 85 · Fax 16 84

Wir liefern und verlegen:

l Massivparkett  l Fertigparkett 
l Teppichböden  l PVC und Linoleum 
l Korkböden  l Maschinenverleih

www.schmid-parkett.de

Besuchen Sie uns! Wir nehmen uns nach telefonischer 
Vereinbarung Zeit für Sie!

Im kommunalen Kindergarten Sonnenschein betreuen wir 50 
Kinder in zwei Gruppen im Alter von 3-6 Jahren in kombinierten 
VÖ- und Regelöffnungszeiten. Des Weiteren besuchen 32 Kinder 
im Alter von 0 bis 3 Jahre unsere drei Kleinkindgruppen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt

eine pädagogische Fachkraft nach dem 
erweiterten Fachkräftekatalog § 7 KiTaG 

mit einem Beschäftigungsumfang von 50%.

Die Übernahme erfolgt in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 01.10.2021 an die 
Gemeinde Fahrenbach, Adolf-Weber-Straße 23, 74864 Fahren-
bach oder per E-Mail an gemeinde@fahrenbach.de.
Auskünfte erteilt Ihnen Frau Klotz, Kindergartenleiterin: 
06267/929199, oder Herr Wieder, Hauptamtsleiter: 06267/920519.

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de
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Suche ca. 3 Ar Bauplatz oder Teilgrundstück
in der Gemeinde Fahrenbach zu kaufen.

Telefon (0173) 99 38 506

Seit 1961 Geflügelverkauf

Junghennen bis legereif,  

Masthähnchen, Enten, Gänse, Puten,  
Perlhühner und Wachteln.
Verkaufstag am:   Donnerstag, 16. August 2021  

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr!
  Heidersbach  Milchhaus    9.45 Uhr  

Limbach  Rathaus  10.00 Uhr  
Scheringen  Rathaus  10.30 Uhr  
Laudenberg  Milchhaus  10.45 Uhr  
Wagenschwend  Post  11.00 Uhr

Geflügelhof Pollmeier  
Telefon (01 70) 5 50 18 94 und (0 62 67) 14 06 (ab 15 Uhr) 

74821 Mosbach-Sattelbach

Rentnerpaar sucht Wohnung oder Haus 
zur Miete in Limbach.

Falls Mietwohnung sollte sie sich im Erdgeschoss befinden.
Telefon 0176/80415094

Buchener Str. 13, 69429 Waldbrunn
Tel. (0 62 74) 92 94 21 oder (01 70) 9 90 55 88

gültig vom 10. 9.  
bis 16. 9. 2021

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach, Tel. 06287/929556 · Krumbach, Tel. 06287/222
Laudenberger Straße 5 Lindenstraße 12 
www.landmetzgerei-rausch.de 

Wienerrahmpfanne
~ fix- und pfannenfertig, für die schnelle Küche!  kg € 10.50
Gourmetbratwurst 
~ mit gekochtem Schinken und Käse, ideal für den Grill!  100 g € 1.05
Westfälische Kochwurst
~ heiß oder kalt ein Genuss!  100 g € 0.85
Krakauer mit oder ohne Kümmel
~ darf bei keinem Vesper fehlen! 100 g € 0.80
Am Samstag: 9.00 Uhr gegrillte Schweinshaxen, 
11.45 Uhr gegrillte Hähnchen Wir bitten um Vorbestellung!

Alle Fleisch- und Wurstwaren sind aus eigener Schlachtung,  
von Tieren aus kontrollierten Betrieben unserer Region.
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LIMBACH

Limbach
Marktplatz 4

Tel. (0 62 87) 8 11

www.metzgerei-doerrich.de

Unser Angebot am Wochenende 
Freitag, 10. September & Samstag, 11. September
Gefüllter Schweinebraten  1 kg 8,90 €
1-Kg-Stange Lyoner Stück nur 5,90 €
Deftige Bierkugel 100 g 0,89 €
Würzige Knacker 100 g 0,99 €

Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.


